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1. Geltungsbereich 
1.1 
Diese Allgemeinen Auftrags- und Lieferbe-
dingungen (AGB) gelten ausschließlich ge-
genüber Unternehmern im Sinne von § 14 
BGB, das heißt, natürlichen oder juristischen 
Personen, welche die Ware oder Leistung 
zur gewerblichen oder beruflichen Verwen-
dung erwerben. 
 
1.2 
Für die Geschäftsbeziehung mit unseren 
Kunden, auch für Auskünfte und Beratung, 
gelten ausschließlich die nachfolgenden Be-
dingungen (AGB). Sind unsere AGB in das 
Geschäft mit dem Kunden eingeführt, so 
gelten sie auch für alle weiteren Geschäfts-
beziehungen zwischen dem Kunden und uns, 
soweit nicht schriftlich etwas Anderes aus-
drücklich vereinbart wird. Abweichende Be-
dingungen des Kunden gelten nur, wenn und 
soweit wir sie ausdrücklich schriftlich aner-
kennen. Unser Schweigen auf derartige ab-
weichende Bedingungen gilt insbesondere 
nicht als Anerkennung oder Zustimmung, 
auch nicht bei zukünftigen Verträgen. Unsere 
AGB gelten anstelle etwaiger Einkaufs-
bedingungen des Kunden auch dann, wenn 
nach diesen die Auftragsannahme als be-
dingungslose Anerkennung der Einkaufs-
bedingungen vorgesehen ist, oder wir nach 
Hinweis des Kunden auf die Geltung seiner 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen liefern, es 
sei denn, wir haben ausdrücklich auf die Gel-
tung unserer AGB verzichtet. Der Kunde 
erkennt durch Annahme unserer Auftrags-
bestätigung ausdrücklich an, dass er auf 
seinen aus den Einkaufsbedingungen abge-
leiteten Rechtseinwand verzichtet. 
 
1.3 
Sofern Rahmenverträge zwischen den Par-
teien abgeschlossen sind, haben diese Vor-
rang. Sie werden dort, sofern keine spe-
zielleren Regelungen getroffen sind, durch 
die vorliegenden AGB ergänzt. 
 
2. Auskünfte / Beratung / Eigenschaften 
der Leistungen  
2.1 

Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich 
unserer Leistungen erfolgen ausschließlich 
aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. Die 
hierbei angegebenen Werte sind als Durch-
schnittswerte unserer Arbeitsergebnisse an-
zusehen. 
 
2.2. 
Eine Beratungspflicht übernehmen wir nur 
ausdrücklich kraft schriftlichem, gesonderten 
Beratungsvertrag. 
 
2.3 
Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche 
technische Regelungen sowie technische 
Angaben und Beschreibungen unserer Leis-
tungen in Angeboten und Prospekten und 
unserer Werbung stellen nur dann eine Ei-
genschaftsangabe unserer Leistung dar, 
wenn wir die Beschaffenheit ausdrücklich als 
"Eigenschaft der Leistung oder des Leis-
tungsergebnisses “ deklariert haben; ansons-
ten handelt es sich um unverbindliche, all-
gemeine Leistungsbeschreibungen. 
 
2.4 
Eine Garantie gilt nur dann als von uns über-
nommen, wenn wir schriftlich eine Eigen-
schaft und/oder einen Leistungserfolg als 
„rechtlich garantiert“ bezeichnet haben. 
 
2.5 
Bei Bearbeitung oder Lieferung von Mustern 
gilt mangels abweichender Vereinbarung 
eine Vergütung gemäß unseren allgemeinen 
Vergütungsbestimmungen für die Bearbei-
tung oder Lieferungen von Mustern als ver-
einbart. Diese machen wir dem Kunden ger-
ne jederzeit unentgeltlich zugänglich. 
 
2.6 
Eine Haftung für die Verwendbarkeit unserer 
Leistungsergebnisse zu dem vom Kunden in 
Aussicht genommenen Verwendungszweck 
übernehmen wir außerhalb der gesetzlich 
zwingenden Haftung nicht, soweit wir mit 
dem Kunden nicht schriftlich etwas Anderes 
vereinbart haben. 
 
3. Probeexemplare / Muster 
Die Eigenschaften von angefertigten Probe-
exemplaren bzw. Mustern werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde. Der Kunde ist zur 
Verwertung und Weitergabe von Probe-
exemplaren oder Mustern nicht berechtigt. 
Unsere Probeexemplare und Muster bleiben, 
soweit nicht ausdrücklich ein Erwerb ver-
einbart wurde, unser Eigentum und dürfen 
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ohne unsere schriftliche Zustimmung weder 
verwertet, noch Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sämtliche Urheberrechte, Ge-
schmacks- und Gebrauchsmusterrechte an 
Mustern oder Probeexemplaren bleiben trotz 
der Überlassung bei den Rechtsinhabern. 
 
4. Vertragsschluss und -inhalt / Garantie / 
Abnahme 
4.1 
Unsere Angebote erfolgen freibleibend, so-
weit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder verbindliche Zusa-
gen enthalten. Sie sind Aufforderungen zu 
Bestellungen. Ein Vertrag kommt - auch im 
laufenden Geschäftsverkehr - erst dann zu-
stande, wenn wir die Bestellung des Kunden 
schriftlich oder in Textform (d.h. auch per 
Telefax oder E-Mail) bestätigen. Bei unver-
züglicher Lieferung kann unsere Bestätigung 
durch unsere Rechnung ersetzt werden. 
 
4.2 
Für den Inhalt des Vertrages ist unsere Auf-
tragsbestätigung maßgebend.  
 
4.3 
Die gewünschte Wärmebehandlung wird 
nach Auftragserteilung aufgrund der Anga-
ben gemäß Ziffer 4.7 als Dienstleistung mit 
der erforderlichen Sorgfalt und geeigneten 
Mitteln durchgeführt. Ein bestimmter Erfolg 
der Wärmebehandlung, z.B. in Form von 
Verzugs- und Rissfreiheit, Oberflächenhärte, 
Einhärtung, Durchhärtung, Galvanisierbarkeit 
u.ä., wird insbesondere wegen möglicher 
unterschiedlicher Härtbarkeit des verwen-
deten Materials, versteckter Fehler, un-
günstiger Formgebung oder wegen evtl. er-
folgter Änderungen im vorangegangenen 
Arbeitsablauf nicht geschuldet. 
 
4.4 
Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zu-
sicherungen und Vertragsänderungen be-
dürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abbedingung der Schriftformabrede selbst. 
Mündliche Vertragsänderungen oder -
ergänzungen sind nichtig. Der Vorrang einer 
Individualvereinbarung (§ 305 b BGB) bleibt 
unberührt. 
 
4.5 
Bei Abrufaufträgen oder kundenbedingten 
Abnahmeverzögerungen sind wir berechtigt, 
die gesamte Bestellmenge sofort herzu-
stellen bzw. die gesamten auftragsgegen-
ständlichen Arbeiten sofort durchzuführen. 
Etwaige Änderungswünsche des Kunden 

können demnach nach Erteilung des Auftra-
ges nicht mehr berücksichtigt werden, es sei 
denn, dass dies ausdrücklich schriftlich ver-
einbart worden ist. 
 
4.6 
Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertrags-
schluss schriftlich auf etwaige besondere 
Anforderungen an unsere Produkte hinzu-
weisen. 
 
4.7 
Allen Werkstücken, die zur Wärmebe-
handlung übergeben werden, muss ein Auf-
trag oder ein Lieferschein beigefügt werden, 
der folgende Angaben enthalten soll: 
a) Bezeichnung, Stückzahl, Nettogewicht, 
Wert der Teile und Art der Verpackung; 
b) Werkstoff-Qualität (Normbezeichnung 
bzw. Stahlmarke und Stahlhersteller); 
c) die gewünschte Wärmebehandlung, ins-
besondere 
aa) bei Einsatzstählen gemäß DIN 6773 ent-
weder die verlangte Aufkohlungstiefe mit 
Grenzkohlenstoffgehalt (z.B. At 0,35 = 0,8 + 
0,4 mm) oder die vorgeschriebene Einsatz-
härtungstiefe mit Bezugshärtewert und Ober-
flächenhärte (z.B. Eht 550 HV1 = 0,2 - 0,4 
mm, Oberflächenhärte = mind. 700 HV5); 
bb) bei Vergütungsstählen die geforderte 
Zugfestigkeit. Für die Ermittlung derselben 
ist, wenn nicht anders vereinbart, die Kugel-
druckprüfung nach Brinell an der Oberfläche 
maßgebend; 
cc) bei Werkzeug- und Schnellarbeitsstählen 
der gewünschte Härtegrad nach Rockwell 
oder Vickers; 
dd) bei Nitrierstählen die gewünschte Nitrier-
härtetiefe (Nht); 
ee) bei Induktions- und Flammenhärtung die 
gewünschte Randhärtetiefe (Rht) mit Be-
zugshärtewert und Oberflächenhärte und die 
Lage des zu härtenden Bereiches; 
ff) bei Salzbadnitrocarburieren und Gas-
Kurzzeit-Nitrierungen entweder die Behand-
lungsdauer oder die gewünschte Stärke der 
Verbindungszone; 
d) Angaben über das gewünschte Prüfverfah-
ren, die Prüfstelle und die Prüflast (siehe 
DIN-Prüfnormen); 
e) weitere für den Erfolg der Behandlung 
notwendige Angaben oder Vorschriften (sie-
he DIN 6773, DIN EN 10 052, DIN 17021, 
DIN 17023). Bei geforderten partiellen Här-
tungen sind Zeichnungen beizufügen, aus 
denen hervorgeht, welche Stellen hart wer-
den bzw. weich bleiben müssen. Sind gleich-
artige Werkstücke aus verschiedenen Stahl-
schmelzen hergestellt, so muss dieses ange-
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geben werden. Desgleichen sind besondere 
Anforderungen an die Maßhaltigkeit oder den 
Oberflächenzustand auf den Lieferpapieren 
zu vermerken. Auf geschweißte oder gelötete 
Werkstücke und auf solche, die Hohlkörper 
enthalten, ist durch den Kunden besonders 
hinzuweisen.  
 
4.8 
Garantien werden von uns nicht über-
nommen. 
 
4.9 
Wird der Versand des Arbeitsergebnisses auf 
Wunsch des Kunden, oder aus Gründen, die 
der Kunde zu vertreten hat, verzögert, sind 
wir berechtigt, beginnend mit dem Ablauf der 
mit der schriftlichen Anzeige der Versand-
bereitschaft gesetzten Frist eine Einlagerung 
vorzunehmen und die hierdurch ent-
stehenden Kosten mit 2% des Netto-
Rechnungsbetrages der eingelagerten Ware 
für jeden angefangenen Monat in Rechnung 
zu stellen. Die Geltendmachung weiter-
gehender Rechte bleibt unberührt. Dem Kun-
den bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 
kein, oder ein wesentlich geringerer Kosten-
aufwand entstanden ist. 
 
5. Lieferzeit / Lieferverzug / Prüfung 
5.1 
Verbindliche Liefertermine und -fristen müs-
sen ausdrücklich und schriftlich vereinbart 
werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren 
(ca., etwa etc.) Lieferterminen und -fristen 
bemühen wir uns, diese nach besten Kräften 
einzuhalten. Entsprechendes gilt für Leis-
tungsfristen. 
 
5.2 
Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen 
mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung 
beim Kunden, jedoch nicht, bevor alle Ein-
zelheiten der Ausführung des Auftrages ge-
klärt sind und alle sonstigen vom Kunden zu 
erfüllenden Voraussetzungen vorliegen, ins-
besondere vereinbarte Anzahlungen oder 
Sicherheiten vollständig geleistet sind. Ent-
sprechendes gilt für Liefer- und/oder Leis-
tungstermine. Hat der Kunde nach Auftrags-
erteilung Änderungen verlangt, so beginnt 
eine neue angemessene Liefer- und/oder 
Leistungsfrist mit der Bestätigung der Ände-
rung durch uns. 
 
 
5.3 
Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind 
zulässig. Als Liefertag gilt bei Holschulden 

der Tag der Meldung der Versandbereit-
schaft, anderenfalls der Tag der Absendung 
der Produkte. Zu Teillieferungen sind wir 
durch die vorstehenden Regelungen nicht 
berechtigt. 
 
5.4 
Das Interesse des Kunden an unserer Leis-
tung entfällt mangels anderer schriftlicher 
Vereinbarung nur dann, wenn wir wesent-
liche Teile nicht, oder verzögert liefern. 

 
5.5 

Die Liefer- und/oder Leistungszeit aus ver-
fahrenstechnischen Gründen verlängert sich 
– auch innerhalb eines Lieferverzuges – an-
gemessen beim Eintritt unvorhersehbarer 
Hindernisse, die der Auftragnehmer trotz der 
nach den Umständen des Falles zumutbare 
Sorgfalt nicht abwenden konnte. Als unvor-
hersehbare Hindernisse gelten dabei insbe-
sondere zunächst nicht erkennbare, notwen-
dige  Mehrfachbehandlungen des Be-
arbeitungsgegenstandes. 
 
5.6 
Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde 
uns zunächst eine angemessene Nachfrist 
von mindestens – soweit nicht unan-
gemessen – 8 Werktagen zur Leistung set-
zen. Verstreicht diese fruchtlos, bestehen 
Schadensersatzansprüche wegen Pflicht-
verletzung - gleich aus welchem Grunde - nur 
nach Maßgabe der Regelung in Ziffer 5.8. 
und 11. 
 
5.7 
Wir geraten nicht in Verzug, so lange der 
Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen 
uns gegenüber, auch solchen aus anderen 
Verträgen, in Verzug ist. 
 
5.8 
Wenn dem Kunden wegen unseres Verzuges 
ein Schaden erwächst, so ist er unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine 
Verzugsentschädigung zu fordern. Sie be-
trägt für jede volle Woche der Verspätung 
0,5%, im Ganzen aber höchstens 5% vom 
Werte desjenigen Teiles unserer Gesamt-
lieferung und/oder Gesamtleistung, der infol-
ge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht 
vertragsgemäß geliefert werden kann. Ein 
weitergehender Ersatz unsererseits des Ver-
zögerungsschadens ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht im Falle einer Liefer- oder Leis-
tungsgarantie, eines vorsätzlichen oder arg-
listigen Handelns unsererseits, bei Schäden 
wegen der Verletzung von Leib, Leben oder 
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Gesundheit und bei Verzug im Falle eines 
vereinbarten fixen Liefer- oder Leistungster-
mins im Rechtssinne. 
 
5.9 
Das Wärmebehandlungsgut wird vor dem 
Verlassen unserer Härterei im branche-
nüblichen Umfang und ggf. nach Vorgaben 
des Auftraggebers geprüft. Weitergehende 
Prüfungen und Analysen erfolgen nur auf-
grund besonderer Vereinbarungen. Unsere 
Ausgangsprüfung entbindet den Kunden 
nicht von seiner Pflicht zur Eingangsprüfung. 
 
6. Höhere Gewalt / Selbstbelieferung 
6.1 
Erhalten wir aus von uns nicht zu vertreten-
den Gründen für die Erbringung unserer ge-
schuldeten vertragsgegenständlichen Leis-
tung und/oder Lieferung, Lieferung oder Leis-
tung unserer Unterlieferanten trotz ord-
nungsgemäßer und ausreichender Einde-
ckung nicht, nicht richtig, oder nicht rechtzei-
tig, oder treten Ereignisse Höherer Gewalt 
ein, so werden wir unseren Kunden rechtzei-
tig schriftlich oder in Textform informieren. In 
diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung 
um die Dauer der Behinderung herauszu-
schieben, oder wegen des noch nicht erfüll-
ten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, soweit wir unserer vorste-
henden Informationspflicht nachgekommen 
sind und nicht das Beschaffungsrisiko über-
nommen haben. Der Höheren Gewalt stehen 
gleich Streik, Aussperrung, behördliche Ein-
griffe, Energie- und Rohstoffknappheit, un-
verschuldete Transportengpässe, unver-
schuldete Betriebsbehinderungen - z.B. 
durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden 
- und alle sonstigen Behinderungen, die bei 
objektiver Betrachtungsweise nicht von uns 
schuldhaft herbeigeführt worden sind. 
 
6.2 
Ist ein Liefer- und/oder Leistungstermin oder 
eine Liefer- und /oder Leistungsfrist ver-
bindlich vereinbart und wird aufgrund von 
Ereignissen nach 6.1 der vereinbarte Liefer- 
und/oder Leistungstermin oder die verein-
barte Liefer- und/oder Leistungsfrist über-
schritten, so ist der Kunde berechtigt, nach 
fruchtlosem Verstreichen einer angemessen 
Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm ein 
weiteres Festhalten am Vertrag objektiv un-
zumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden, insbesondere solche auf Schadens-
ersatz, sind in diesem Fall ausgeschlossen. 
 

6.3 
Vorstehende Regelung gemäß Ziff. 6.2 gilt 
entsprechend, wenn aus den in Ziff. 6.1 ge-
nannten Gründen auch ohne vertragliche 
Vereinbarung eines festen Liefer- und/oder 
Leistungstermins eine übliche Liefer- und 
Leistungsfrist überschritten wurde. 
 
7. Versand / Gefahrübergang 
7.1 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist das 
Wärmebehandlungsgut vom Kunden auf 
seine Kosten und Gefahr anzuliefern und 
nach Fertigstellung abzuholen. Soweit nichts 
Abweichendes schriftlich vereinbart wird, 
erfolgt die Lieferung daher ab Werk, und ein 
etwaig vereinbarter Versand durch uns 
unversichert, und bei Hol- und Schickschuld 
auf Gefahr und zu Lasten des Kunden. 
 
7.2 
Die Wahl des Transportweges und des 
Transportmittels bleibt bei vereinbarter Ver-
sendung uns vorbehalten. Wir werden uns 
jedoch bemühen, hinsichtlich Versandart und 
Versandweg Wünsche des Kunden zu be-
rücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten 
- auch bei vereinbarter Fracht-Frei-Lieferung 
- gehen zu Lasten des Kunden. Wird der 
Versand auf Wunsch oder aus Verschulden 
des Kunden verzögert, so lagern wir die Wa-
re auf Kosten und Gefahr des Kunden. In 
diesem Fall steht die Anzeige der Versand-
bereitschaft dem Versand gleich. 
 
7.3 
Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder 
der zufälligen Verschlechterung geht mit  
Übergabe der zu liefernden Produkte an den 
Kunden, den Spediteur, den Frachtführer, 
oder die sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Unternehmungen, spä-
testens jedoch mit Verlassen unseres Wer-
kes oder unseres Lagers, oder unserer Nie-
derlassung auf den Kunden über, es sei 
denn, es ist eine Bringschuld vereinbart. Vor-
stehendes gilt auch, wenn eine vereinbarte 
Teillieferung erfolgt. 
 
7.4 
Verzögert sich die Sendung dadurch, dass 
wir infolge gänzlichen oder teilweisen Zah-
lungsverzuges des Kunden von unserem 
Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, 
oder aus einem sonstigen vom Kunden zu 
vertretenden Grund, so geht die Gefahr spä-
testens ab Datum der Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft gegenüber dem Kunden auf 
den Kunden über. 
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8. Mängelrüge / Pflichtverletzung / 
Gewährleistung 
8.1 
Führt die Wärmebehandlung nicht zum Er-
folg, ohne dass wir dies zu vertreten haben, 
weil z.B. der Auftraggeber die in Ziff. 4.7 ge-
forderten Angaben ganz oder teilweise un-
richtig machte, wir versteckte Fehler im 
Werkstück vor Durchführung der Wärme-
behandlung nicht kannten und nicht kennen 
konnten, oder weil Eigenschaften des ver-
wendeten Materials, die Formgebung oder 
der Zustand der angelieferten Werkstücke 
eine erfolgreiche Wärmebehandlung un-
möglich gemacht haben, wir dies jedoch nicht 
wussten und nicht wissen konnten, so ist 
dennoch der Behandlungslohn zu zahlen. Er-
forderliche Nachbehandlungen werden unter 
den genannten Voraussetzungen von uns 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
8.2 
Erkennbare Sachmängel sind vom Kunden 
unverzüglich, spätestens jedoch 12 Tage 
nach Abholung bei Lieferung ab Werk, an-
sonsten nach Anlieferung, versteckte Sach-
mängel unverzüglich nach Entdeckung, spä-
testens jedoch innerhalb der Gewähr-
leistungsfrist nach Ziff. 8.7, uns gegenüber zu 
rügen. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt 
jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflicht-
verletzung wegen Sachmängeln aus. Dies 
gilt nicht im Falle vorsätzlichen oder arg-
listigen Handelns unsererseits, im Falle der 
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit 
oder Übernahme eine Garantie der Mängel-
freiheit, oder bei einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 
8.3 
Bei Anlieferung erkennbare Sachmängel 
müssen zudem dem Transportunternehmen 
gegenüber gerügt und die Aufnahme der 
Mängel von diesem veranlasst werden. Män-
gelrügen müssen eine dem Kunden mögli-
che, zu detaillierende Beschreibung des 
Mangels enthalten. Eine nicht fristgerechte 
Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kun-
den aus Pflichtverletzung wegen Mängeln 
aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen 
oder arglistigen Handelns unsererseits, im 
Falle der Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit oder Übernahme eine Garantie 
der Mängelfreiheit, oder der Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 
 
 
 

8.4 
Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, 
Verbindung oder Vermischung mit anderen 
Sachen gelten die gelieferten Produkte als 
vertragsgemäß vom Kunden genehmigt. Es 
obliegt dem Kunden, vor Beginn einer der 
vorbezeichneten Tätigkeiten durch in Umfang 
und Methodik geeignete Prüfungen abzu-
klären, ob die gelieferten Produkte für die von 
ihm beabsichtigten Verarbeitungs-, Ver-
fahrens- und sonstigen Verwendungszwecke 
geeignet sind. 
 
8.5 
Sonstige Pflichtverletzungen sind vor der 
Geltendmachung weiterer Rechte vom Kun-
den unverzüglich unter Setzung einer ange-
messenen Abhilfefrist schriftlich abzu-
mahnen. 
 
8.6 
Mängel, die der Kunde selbst zu vertreten hat 
und unberechtigte Reklamationen werden 
wir, soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne 
des Handelsgesetzbuches ist, im Auftrag und 
auf Kosten des Kunden beseitigen. 
 
Bei jeder Beanstandung muss dem Auftrag-
nehmer Gelegenheit zur Prüfung des Bean-
standungsgegenstandes gegeben werden. 
 
8.7 
Für Pflichtverletzung wegen Schlechtleistung, 
insbesondere wegen Bearbeitungsmängeln 
leisten wir - soweit nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes vereinbart ist - über einen 
Zeitraum von 1 Jahr Gewähr, gerechnet vom 
Tage des Gefahrübergangs (siehe Ziff. 7), im 
Falle der kundenseitigen An- oder Abnahme-
verweigerung vom Zeitpunkt der nachfolgen-
den Bereitstellungsanzeige an. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche aus einer Ga-
rantie, der Übernahme eines Beschaffungsri-
sikos, wegen der Verletzung von Leib, Leben 
oder Gesundheit, vorsätzlichen oder arglisti-
gen Handeln, oder soweit das Gesetz nicht 
längere Fristen zwingend vorschreibt, insbe-
sondere für Mängel bei einem Bauwerk und 
bei Werkstücken, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet wurden und dessen Mangelhaftig-
keit verursacht haben. 
 
 
8.8 
Bessert der Kunde oder ein Dritter unsach-
gemäß nach, besteht keine Haftung unserer-
seits für die daraus entstehenden Folgen. 
Gleiches gilt für ohne unsere vorherige Zu-
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stimmung vorgenommene Änderungen des 
Liefergegenstandes. 
 
8.9 
Führen wir auf Kundenwunsch Richtarbeiten 
aus, übernehmen wir für evtl. hierbei entste-
henden Bruch keine Gewähr. Bei An-
wendung von Isoliermitteln gegen Auf-
kohlung oder Nitrierung übernehmen wir für 
den Erfolg ebenfalls keine Gewähr.  
 
8.10 
Weitergehende Ansprüche des Kunden we-
gen oder im Zusammenhang mit Mängeln 
oder Mangelfolgeschäden, gleich aus wel-
chem Grund, bestehen nur nach Maßgabe 
der Bestimmungen in Ziff. 11, soweit es sich 
nicht um Schadensersatzansprüche aus ei-
ner Garantie handelt, welche den Kunden 
gegen das Risiko von etwaigen Mängeln 
absichern soll. Auch in diesem Fall haften wir 
aber nur für den typischen und vorhersehba-
ren Schaden. 
 
8.11 
Unsere Gewährleistung und die sich hieraus 
ergebende Haftung ist ausgeschlossen, so-
weit Mängel und damit zusammenhängende 
Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhafter 
Ausführung beruhen. Dies gilt nicht bei arglis-
tigem oder vorsätzlichem Verhalten unserer-
seits, oder Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit, oder einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
 
Insbesondere ist die Gewährleistung und die 
sich hieraus ergebende Haftung ausge-
schlossen für die Folgen fehlerhafter Be-
nutzung oder außergewöhnliche Abnutzung 
der Produkte, übermäßigen Einsatzes oder 
ungeeignete Lagerbedingungen, beispiels-
weise die Folgen chemischer, elektro-
magnetischer, mechanischer oder elektro-
lytischer Einflüsse, die nicht den vor-
gesehenen, durchschnittlichen Standard-
einflüssen entsprechen. 
 
8.12 
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur 
unerheblicher Abweichung von der verein-
barten oder üblichen Beschaffenheit oder 
Brauchbarkeit. 
 
 
8.13 
Die Anerkennung von Pflichtverletzungen, 
insbesondere in Form von Sachmängeln, 
bedarf stets der Schriftform. 
 

9. Preise / Zahlungsbedingungen / 
Unsicherheitseinrede 
9.1 
Alle Preise verstehen sich grundsätzlich in 
EURO netto ausschließlich Verpackung, 
Fracht ab Werk, zuzüglich vom Kunden zu 
tragender Mehrwertsteuer in der jeweils ge-
setzlich vorgeschriebenen Höhe. 
 
9.2 
Leistungen, die nicht Bestandteil des verein-
barten Lieferumfanges sind, werden mangels 
abweichender Vereinbarung auf der Basis 
unserer jeweils gültigen allgemeinen Preislis-
ten ausgeführt. 
 
9.3 
Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig 
angemessen (§ 315 BGB) im Falle der Erhö-
hung von Materialbeschaffungskosten, Lohn- 
und Lohnnebenkosten sowie Energiekosten 
und Kosten durch Umweltauflagen zu erhö-
hen, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
Lieferung mehr als 4 Monate liegen. Eine 
Erhöhung im vorgenannten Sinne ist aus-
geschlossen, soweit die Kostensteigerung 
bei den genannten Faktoren durch eine Kos-
tenreduzierung bei anderen der genannten 
Faktoren in Bezug auf die Gesamtkostenbe-
lastung für die Lieferung aufgehoben wird. 
Reduzieren sich vor-genannte Kostenfakto-
ren, ohne dass die Kostensteigerung durch 
die Steigerung anderer der Vorgenannten 
ausgeglichen wird, werden wir diese Kosten-
senkung im Rahmen einer Preissenkung 
weitergeben. 
 
9.4 
Tragen wir ausnahmsweise vertragsgemäß 
die Frachtkosten, so trägt der Kunde die 
Mehrkosten, die sich aus Tariferhöhungen 
der Frachtsätze nach Vertragsschluss erge-
ben. 
 
9.5 
Unsere Rechnungen sind mangels abwei-
chender Vereinbarung zahlbar binnen 7 
Werktagen nach Lieferung der Ware bzw. 
Leistungserbringung ohne jeden Abzug. 
 
9.6 
Der Kunde gerät mangels Zahlung auch oh-
ne Mahnung in Zahlungsverzug binnen 
8 Werktagen nach Lieferung bzw. Leistung.  
 
9.7 
Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugs-
zinsen in Höhe von 8% über dem bei Fällig-
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keit der Zahlungsforderung jeweiligen Basis-
zinssatz berechnet.  
 
9.8 
Als Tag der Zahlung gilt das Datum des 
Geldeinganges bei uns oder der Gutschrift 
auf unserem Konto. Die Geltendmachung 
eines darüber hinausgehenden Schadens 
bleibt vorbehalten. 
 
9.9 
Ein Zahlungsverzug des Kunden bewirkt die 
sofortige Fälligkeit aller Zahlungsansprüche 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Kun-
den. Ohne Rücksicht auf Stundungs-
abreden, Wechsellauf- und Ratenzahlungs-
vereinbarungen sind in diesem Fall sämtliche 
Verbindlichkeiten des Kunden uns gegenüber 
unverzüglich zur Zahlung fällig. 
 
9.10 
Werden Zahlungsbedingungen nicht einge-
halten oder Umstände bekannt oder er-
kennbar, die nach unserem pflichtgemäßen 
kaufmännischen Ermessen begründete Zwei-
fel an der Kreditwürdigkeit des Kunden ent-
stehen lassen, und zwar auch solche Tatsa-
chen, die schon bei Vertragsschluss vorla-
gen, uns jedoch nicht bekannt waren oder 
bekannt sein mussten, so sind wir unbescha-
det weitergehender gesetzlicher Rechte in 
diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an 
laufenden Aufträgen oder die Belieferung 
einzustellen und für noch aus-stehende Lie-
ferungen Vorauszahlungen oder Stellung uns 
genehmer Sicherheiten zu verlangen und 
nach erfolglosem Verstreichen einer ange-
messenen Nachfrist für die Leistung von 
solchen Sicherheiten – un-beschadet weite-
rer gesetzlicher Rechte - vom Vertrag zu-
rückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns 
alle durch die Nichtausführung des Vertrages 
entstehenden Schäden zu ersetzen. 
 
9.11 
Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungs-
recht des Kunden besteht nur hinsichtlich 
solcher Gegenansprüche, die nicht bestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
9.12 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kun-
den nur insoweit ausgeübt werden, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht. 
 
9.13 
Angebotene Wechsel nehmen wir nur aus-
nahmsweise kraft ausdrücklicher Verein-

barung und nur erfüllungshalber herein. Wir 
berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag 
der Rechnung bis zum Verfallstag des 
Wechsels, sowie Wechselkosten. Zinsen und 
Kosten für die Diskontierung oder die Einzie-
hung von Wechseln hat der Kunde zu tragen. 
Bei Wechseln und Schecks gilt der Tag ihrer 
Einlösung als Zahltag. Bei einer Ablehnung 
der Wechseldiskontierung durch unsere 
Hausbank, oder bei Vorliegen von vernünfti-
gen Zweifeln daran, dass eine Wechseldis-
kontierung während der Wechsellaufzeit er-
folgt, sind wir berechtigt, unter Rücknahme 
des Wechsels sofortige Barzahlung zu ver-
langen. 
 
10. Pfandrecht 
Uns steht für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Forderungen gegen den Kunden ein 
Pfandrecht an den Werkstücken des Kunden 
zu, sobald sie zur Wärmebehandlung über-
geben werden. 
 
11. Haftung / Haftungsausschluss /  
Haftungsbegrenzung 
11.1 
Der Kunde trägt im Hinblick auf die durch-
zuführende Wärmebehandlung die Verant-
wortung für eine nach den Regeln der Tech-
nik erfolgte Fertigung der Werkstücke, für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der erforderli-
chen Angaben gem. Ziff. 4.7 und für eine 
dem späteren Verwendungszweck an-
gepasste Wärmebehandlungsvorschrift. Wir 
dürfen bis zu einer entgegenstehenden Mit-
teilung des Kunden darauf vertrauen, dass 
der Kunde seinerseits die für die Erfüllung 
der Verkehrssicherungspflicht erforderlichen 
Prüfungen vornimmt.  

11.2 
Wir haften – soweit keine vorrangige Individ-
ualabrede getroffen wurde – für nicht me-
thodikbedingte Schäden aus einer Be-
handlungsmethodik, die wir dem Kunden vor-
geschlagen haben und von diesem gebilligt 
wurde. 
 
11.3 
Für den beim Härteprozess von Massen-
artikeln und kleinen Teilen branchenüblich 
und prozessbedingt in zumutbarem Umfang 
auftretenden Schwund haften wir ebenfalls 
nicht. 
 
11.4 
Wir haften nicht, insbesondere nicht für An-
sprüche des Kunden auf Schadensersatz - 
gleich aus welchem Rechtsgrund -, und/oder 
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bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuld-
verhältnis und aus unerlaubten Handlungen. 
 

11.5 
Vorstehende Haftungsausschlüsse nach Ziff. 
11.2 bis 11.4 gelten nicht, soweit gesetzlich 
zwingend gehaftet wird, sowie: 

 für eigene vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Pflicht-
verletzung und vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Pflicht-
verletzung von gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungs-
gehilfen; 

 für die Verletzung von we-
sentlichen Vertragspflichten 
(siehe hierzu nachstehend); 

 im Falle der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesund-
heit auch durch gesetzliche 
Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen; 

 im Falle des Verzuges, soweit 
ein fixer Liefer- und/oder fixer 
Leistungszeitpunkt vereinbart 
war; 

 soweit wir die Garantie für die 
Beschaffenheit unserer Ware, 
oder das Vorhandensein ei-
nes Leistungserfolges, oder 
ein Beschaffungsrisiko über-
nommen haben sowie bei ei-
ner Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz. 

 

„Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche 
Verpflichtungen, die vertragswesentliche 
Rechtspositionen des Kunden schützen, die 
ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und 
Zweck gerade zu gewähren hat. Wesentlich 
sind ferner solche Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut hat und vertrauen darf. 
 
11.6 
In anderen als in Ziff. 11.5 genannten Fällen 
haften wir für alle gegen uns gerichteten An-
sprüche auf Schadensersatz oder Auf-
wendungsersatz aus dem vorliegenden Ver-
tragsverhältnis wegen schuldhafter Pflichtver-
letzung, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
nicht jedoch im Falle leichter Fahrlässigkeit. 
 
 

11.7 
Im Falle der vorstehenden Haftung nach 
Ziff. 11.6 und einer Haftung ohne Ver-
schulden, insbesondere bei anfänglicher 
Unmöglichkeit und Rechtsmängeln, haften 
wir nur für den typischen und vorhersehbaren 
Schaden. 
 
11.8 
Die Haftung für mittelbare Schäden und 
Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, 
soweit wir nicht eine wesentliche Vertrags-
pflicht verletzt haben oder uns, unsere leiten-
den Angestellten oder Erfüllungsgehilfen, der 
Vorwurf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung trifft, oder ein Fall 
der Verletzung von Leib, Leben oder Ge-
sundheit gegeben ist. 
 
11.9 
Unsere Haftung ist mit Ausnahme der Inan-
spruchnahme aus einer Garantie, der Über-
nahme des Beschaffungsrisikos, dem Fall 
der Arglist, des Vorsatzes und der Verletzung 
von Leib, Leben oder Gesundheit und sonsti-
ger gesetzlich zwingender, abweichender 
Haftungssummen der Höhe nach insgesamt 
beschränkt auf eine Haftungshöchstsumme 
von EUR 100.000,- je einzelnem Schadens-
fall. Eine weitergehende Haftung ist ausge-
schlossen. 
 
11.10 
Die Haftungsausschlüsse bzw. – be-
schränkungen gemäß der vorstehenden 
Ziff. 11.2 bis 11.9 gelten im gleichen Umfang 
zugunsten der leitenden und nichtleitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungs-
gehilfen sowie unseren Subunternehmern. 
 
11.11 
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz 
aus diesem Vertragsverhältnis können nur 
innerhalb einer Ausschlussfrist von 1 Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend 
gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns 
Arglist, Vorsatz oder grobes Verschulden zur 
Last fällt, für Ansprüche wegen der Verlet-
zung von Leib, Leben oder Gesundheit und 
einer Garantie, sowie im Falle einer Forde-
rung, die auf einer deliktischen Handlung 
beruht. 
 
 
11.12 

 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
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12. Erfüllungsort / Gerichtsstand / 
Anwendbares Recht 
12.1 
Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflich-
tungen ist - mit Ausnahme des Falles der 
Übernahme - einer Bringschuld, der Sitz un-
serer Gesellschaft. Ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten ist - soweit 
gesetzlich zulässig – das für den Sitz unserer 
Gesellschaft zuständige Gericht. Wir sind 
jedoch auch berechtigt, den Kunden an sei-
nem allgemeinen Gerichtsstand zu verkla-
gen. 
 
12.2 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, insbe-
sondere unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechtes (CSIG). 
 
13. Salvatorische Klausel 
Sollte eine gegenwärtige oder zukünftige 
Bestimmung des geschlossenen Vertrages 
aus anderen Gründen als den Bestimmungen 
betreffend das Recht der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nach  §§ 305 bis 310 
BGB ganz oder teilweise unwirksam/nichtig 
oder nicht durchführbar sein oder werden, so 
wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen dieses Vertrages nicht berührt, 
soweit nicht die Durchführung des Vertrages 
- auch unter Berücksichtigung der nachfol-
genden Regelungen - für eine Partei eine 
unzumutbare Härte darstellen würde. Das 
Gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke 
ergibt. Die Parteien werden die aus anderen 
Gründen als den Bestimmung betreffend das 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen nach §§ 305 bis 310 BGB unwirksame 
/nichtige/ undurchführbare Bestimmung oder 
ausfüllungsbedürftige Lücke durch eine wirk-
same Bestimmung ersetzen, die in ihrem 
rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der 
unwirksamen/nichtigen/undurchführbaren 
Bestimmung und dem Gesamtzweck des 
Vertrages entspricht. § 139 BGB (Teilnichtig-
keit) wird ausdrücklich insgesamt ausge-
schlossen. Beruht die Nichtigkeit einer Be-
stimmung auf einem darin festgelegten Maß 
der Leistung oder der Zeit (Frist oder Ter-
min), so ist die Bestimmung mit einem dem 
ursprünglichen Maß am nächsten kommen-
den rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. 
§ 306 Abs.2 BGB (Eingreifen der gesetzli-
chen Bestimmungen bei Unwirksamkeit einer 
AGB-Klausel) bleibt unberührt. 

 
Hinweis: 
Gemäß den Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes weisen wir darauf 
hin, dass unsere Buchhaltung über eine 
EDV-Anlage geführt wird und wir in die-
sem Zusammenhang auch die aufgrund 
der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 
erhaltenen Daten speichern. 
 
 
Bochum, Brackenheim, Chemnitz, Wei-
mar,  18. Januar 2011 
 


